
Lausanne, 15. Dezember 2020

Medienmitteilung des Bundesgerichts

Urteil vom 18. November 2020 (6B_440/2019)

Teilen eines ehrverletzenden fremden Beitrags auf Facebook: 
Keine Anwendung des "Medienprivilegs"

Wer  auf  Facebook  einen  fremden,  bereits  veröffentlichten  und  ehrverletzenden
Beitrag teilt, kann sich nicht auf das "Medienprivileg" berufen, wonach nur der Autor
strafrechtlich belangt werden kann. Das Bundesgericht weist die Beschwerde eines
Facebook-Nutzers in diesem Punkt ab.

Der Facebook-Nutzer hatte 2015 einen fremden Beitrag auf Facebook geteilt, in dem ein
Tierschützer als "mehrfach verurteilter Antisemit" und der vom ihm präsidierte Verein als
"antisemitische Organisation" und "neonazistischer Tierschutzverein" bezeichnet wurde.
Einleitend zur Verlinkung schrieb der Facebook-Nutzer einen Kommentar. Der von ihm
geteilte Text und der Kommentar wurden von Freunden des Facebook-Nutzers wahrge-
nommen und diskutiert. 2019 sprach ihn das Obergericht des Kantons Bern für die Vor -
würfe gegenüber dem Tierschützer und dem Verein der  Weiterverbreitung einer  üblen
Nachrede schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe. 

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde des Facebook-Nutzers teilweise gut, hebt das
Urteil des Obergerichts auf und weist die Sache zur Neubeurteilung in einem Punkt an
dieses zurück. Abgewiesen hat es die Beschwerde, soweit sich der Betroffene auf das
"Medienprivileg" gemäss Artikel 28 des Strafgesetzbuches (StGB) beruft.  Nach dieser
Bestimmung  macht  sich  bei  einer  strafbaren  Handlung,  begangen  durch  die  Veröf -
fentlichung  in  einem Medium,  grundsätzlich  nur  der  Autor  des  Beitrags  strafbar.  Die

CH-1000 Lausanne 14

Korrespondenznummer 211.1/47_2020

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://18-11-2020-6B_440-2019&lang=de&zoom=&type=show_document


Bestimmung geht  von einem weiten Medienbegriff  aus;  Facebook ist  im vorliegenden
Zusammenhang zwar als Medium zu erachten. Allerdings gilt das Medienprivileg nur für
diejenigen  Personen,  die  notwendigerweise  innerhalb  der  für  das  Medium  typischen
Herstellungs-  und Verbreitungskette tätig  sind,  was in  jedem Einzelfall  abzuklären ist.
Vorliegend  war  der  Beschwerdeführer  nicht  mehr  Teil  der  Verbreitungs-  und  Herstel -
lungskette. Der fragliche Artikel wurde von seinem Hersteller mit einem "Post" in Verkehr
gesetzt  und  stand  nicht  mehr  unter  dessen  Kontrolle.  Mit  dem  "Teilen"  durch  den
Beschwerdeführer  wurde  lediglich  ein  bereits  veröffentlichter  Artikel  verlinkt.  Eine
Anwendung des "Medienprivilegs" fällt damit ausser Betracht. 

Recht gegeben hat das Bundesgericht dem Beschwerdeführer zunächst bezüglich seines
Schuldspruchs  für  die  weiterverbreitete  Aussage  "mehrfach  verurteilter  Antisemit".
Aufgrund von jüngeren Aussagen des Tierschützers ist der Beweis erbracht, dass dieser
zum Tatzeitpunkt  eine antisemitische Haltung verfolgt  hat.  Die  Behauptung "mehrfach
verurteilt"  ist  zwar  tatsachenwidrig.  Allerdings hat  sich der Tierschützer in einem Zei -
tungsinterview  von  2014  selber  bezichtigt,  mehrfach  verurteilt  worden  zu  sein.  Dem
Beschwerdeführer war es erlaubt, diese Aussage zu verbreiten. Bezüglich des Vorwurfs
gegen den Verein wird die Sache zu neuem Entscheid ans Obergericht zurückgewiesen.
Es wird darlegen müssen, ob und gegebenenfalls welche Äusserungen des Tierschüt-
zers dem Verein zuzurechnen sind oder ob sich die dem Verein vorgeworfene Haltung
anders manifestiert hat. 

Das Bundesgericht hat sich bereits kürzlich in einem Urteil zur Strafbarkeit geäussert,
die  sich  für  einen  Facebook-Nutzer  ergeben  kann,  wenn  er  einen  ehrverletzenden
Beitrag  eines  Dritten  teilt  oder  mit  einem  "Gefällt  mir"  markiert  (BGE  146  IV  23,
Medienmitteilung vom 20. Februar 2020  ). Es hielt fest, das dies grundsätzlich eine straf-
bare Weiterverbreitung einer üblen Nachrede darstellen könne (Artikel 173 StGB), indes-
sen einer Betrachtung im Einzelfall bedürfe. Eine strafbare Weiterverbreitung liege vor,
wenn der ehrverletzende Vorwurf durch Drücken des "Gefällt mir"- oder "Teilen"-Buttons
für Dritte sichtbar und von diesen wahrgenommen werde.

Kontakt: Peter Josi, Medienbeauftragter
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-Mail: presse@bger.ch

Hinweis: Die Medienmitteilung dient zur Information der Öffentlichkeit und der Medien. Die 
verwendeten Formulierungen können vom Wortlaut des Urteils abweichen; für die Recht-
sprechung ist einzig das schriftliche Urteil massgebend. 

Das Urteil ist ab 15. Dezember 2020 um 13:00 Uhr auf www.bger.ch   abrufbar: Recht-
sprechung > Rechtsprechung (gratis) > Weitere Urteile ab 2000 > 6B_440/2019   eingeben.
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